
 

 

 

  

 

 
Information für Arbeitgebende betreffend Anerkennung von 
ausländischen Hochschulqualifikationen 
 
 
Für ausländische Hochschulabschlüsse, die nicht in einen reglementierten Beruf führen, gibt es in 
der Schweiz keine Anerkennung. Personen mit ausländischen Hochschulabschlüssen können in 
einem nicht-reglementierten Beruf direkt und ohne eine Bescheinigung für ihren 
Hochschulabschluss arbeiten.  

Es liegt in Ihrer Zuständigkeit als Arbeitgebende zu beurteilen, ob eine Person die erforderlichen 
Qualifikationen für eine erfolgreiche Berufsausübung mitbringt.  

Wir stellen keine Niveau-Bescheinigung für Lohneinstufungen aus. Die Lohneinstufung liegt in der 
Verantwortung der Arbeitgeber:innen. 

Bei Fragen zum Status, zur Anerkennung oder zum Wert eines ausländischen 
Hochschulabschlusses können Sie sich gerne direkt an uns wenden. 

Für weitere Informationen, unter anderem zu reglementierten Berufen, besuchen Sie bitte 
www.anerkennung.swiss.  
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